
 

Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen 
Besonderer Teil (NBS-BT) 
Anlage Entgeltverzeichnis 

Version 1.0 

Stand: 27.10.2025 

 

Erstellt, Geändert (Name, Datum) Geprüft (Name, Datum) Freigegeben (Name, Datum) Dateiname 

Florian Wieser 27.10.2025 Jochen Auerbach 28.10.2025 Michael Frank 28.10.2025 
NBS-BT-BYB-I_Anlage_V10 –  
Entgeltverzeichnis 

Seite 1 von 1 

 

Entgeltverzeichnis 
 
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 

1 Entgelte für die Nutzung der Personenbahnhöfe 
 
Die Entgelte für die Nutzung der Personenbahnsteige sind im Mindestzugangspaket mit 2,86 € je Halt in den 
Trassenpreisen enthalten. Für die nicht im Mindestzugangspaket enthaltene Nutzung der Personenbahnhöfe 
werden je Halt folgende Entgelte erhoben: 
 

Personenbahnhof Entgelt je Halt 

Bfu Dürrenzimmern 3,14 € 

Bfu Oettingen (Bay) 3,14 € 

Bfu Auhausen 3,14 € 

Bf Wassertrüdingen 3,14 € 

Hpu Unterschwaningen 2,64 € 

Bfu Cronheim 3,14 € 

Hpu Unterwurmbach 2,64 € 

 
2 Entgelt für die Nutzung von Abstell- und Ladegleisen 

 
Für die Nutzung der Abstell- und / oder Ladegleise sowie die Nutzung von Trassengleisen früher als 60 Minuten 
vor der Abfahrtszeit oder länger als 60 Minuten nach der Ankunftszeit werden folgende Entgelte erhoben: 
 

Gleisnutzung Entgelt 

Nutzung mit vorheriger Vereinbarung 
0,25 € 

je Meter Gleisnutzlänge sowie 
je angefangenen Kalendertag 

Nutzung ohne vorherige Vereinbarung 
1,50 € 

je Meter Gleisnutzlänge sowie 
je angefangenen Kalendertag 

 
3 Entgelt für die Stornierung oder Nichtinanspruchnahme der Nutzung von Personenbahnhöfen 

sowie von Abstell- und Ladegleisen 
 
Bestellte Nutzungen von Personenbahnhöfen können vom Zugangsberechtigten storniert werden. Mit der 
Stornierung erlöschen alle Ansprüche die ggf. mit der vertraglichen Bindung in Bezug auf die Nutzung der 
Personenbahnhöfe verbunden waren. 
 

Stornierungsfrist Entgelt 

Stornierung bis zu 30 Tagen  
vor dem ersten Verkehrstag 

unentgeltlich 

Stornierung bis zu 16 Werktagen  
vor dem ersten Verkehrstag 

  20 % des Entgeltes der bestellten Nutzung 

Stornierung bis zu 5 Werktagen  
vor dem ersten Verkehrstag 

  40 % des Entgeltes der bestellten Nutzung 

Stornierung bis zu 3 Werktagen  
vor dem ersten Verkehrstag 

  60 % des Entgeltes der bestellten Nutzung 

Stornierung bis zu 2 Werktagen  
vor dem ersten Verkehrstag 

  80 % des Entgeltes der bestellten Nutzung 

Stornierung nach dem Abfahrtszeitpunkt  
oder Nichtnutzung der bestellten Trasse 

100 % des Entgeltes der bestellten Nutzung 

 


